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(entfällt) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 15a 

Bewilligung für Gesellschaften 
(1) Bewerber im Sinne von § 15 Abs. 2  können auch juristische 

Personen und eingetragene Personengesellschaften sein, wenn 

sie einen Geschäftsführer bestellen, der die persönlichen 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 Z. 1– 6 erfüllt. 

 

(2) Der Geschäftsführer muss ein persönlich haftender 

Gesellschafter der eingetragenen Personengesellschaft sein oder 

dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ der 

betreffenden, allenfalls der haftenden, juristischen Person 

angehören oder Arbeitnehmer der juristischen Person oder 

eingetragenen Personengesellschaft sein, seiner Bestellung 

nachweislich zugestimmt haben und über eine seiner 

Verwendung entsprechende Anordnungsbefugnis verfügen.  

 

(3) Dem Geschäftsführer obliegen alle dem Inhaber der 
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§ 16 

Schischulgebiet 
(1) Das Schischulgebiet ist unter Bedachtnahme auf die 

vorhandenen Tourismuseinrichtungen und auf ausreichend 

geeignete Übungsplätze zu bestimmen; es hat ein 

geschlossenes Gebiet zu umfassen. Ändern sich die 

Voraussetzungen, so kann das Schischulgebiet neu bestimmt 

werden. 

 

(2) Anwerbung und Aufnahme von Schischülern durch eine 

Schischule in einem anderen als dem in ihrem 

Bewilligungsbescheid bestimmten Schischulgebiet sind 

unzulässig. 

 

 

§ 17 

Verfahren 

Schischulbewilligung nach diesem Gesetz zukommenden 

Aufgaben und er ist gegenüber der Behörde für die Einhaltung 

dieser Bestimmungen verantwortlich. 

 

§ 16 

Schischulgebiet 
(1) Das Schischulgebiet ist unter Bedachtnahme auf die 

vorhandenen Tourismuseinrichtungen und auf ausreichend 

geeignete Übungsplätze zu bestimmen; es hat ein geschlossenes 

Gebiet zu umfassen. Ändern sich die Voraussetzungen, so kann 

das Schischulgebiet neu bestimmt werden. 

 

 

(2)  Anwerbung und Aufnahme von Schischülern durch eine 

Schischule in einem anderen als dem in ihrem 

Bewilligungsbescheid bestimmten Schischulgebiet sind 

unzulässig. 

 

(2) Aufnahmen von Schischülern durch eine Schischule in einem 

anderen als dem in ihrem Bewilligungsbescheid bestimmten 

Schischulgebiet sind unzulässig. 
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(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor Erteilung der 

Bewilligung oder vor Neubestimmung eines Schischulgebietes 

die betroffenen Gemeinden, den NÖ Schilehrerverband und die 

für Tourismus zuständige Sektion der Kammer der 

gewerblichen Wirtschaft anzuhören; diese sind von der 

Einbringung des Ansuchens mit der Aufforderung zu 

verständigen, innerhalb von sechs Wochen Stellung zu 

nehmen. 

 

 

 

(2) Bewilligungen und Neubestimmungen von 

Schischulgebieten sind im Amtsblatt der 

Bezirksverwaltungsbehörde zu verlautbaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 
Verfahren 

(1) Das Ansuchen um Erteilung einer Bewilligung ist schriftlich 

einzubringen. Die zum Nachweis der Verlässlichkeit und der 

körperlichen und gesundheitlichen Eignung beizubringenden 

Unterlagen dürfen im Zeitpunkt der Einbringung des Antrages 

nicht älter als drei Monate sein. Dem Ansuchen um Bewilligung 

für Gesellschaften (§ 15a) sind zusätzlich anzufügen: 

a) die Angabe der Rechtsform 

b) die Gesellschafter unter Angabe einer allfälligen Haftung 

c) die Zustimmung des Geschäftsführers zu seiner Bestellung 

 

 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat vor Erteilung der 

Bewilligung die betroffenen Gemeinden anzuhören; diese sind 

von der Einbringung des Ansuchens mit der Aufforderung zu 

verständigen, innerhalb von sechs Wochen Stellung zu nehmen. 

Der NÖ Schilehrerverband und die für Tourismus zuständige 
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§ 18 

Pflichten der Bewilligungsinhaber 

(1) Die Aufnahme, die vorübergehende oder dauernde 

Einstellung sowie die Wiederaufnahme des Betriebes der 

Schischule sind der Bezirksverwaltungsbehörde vom 

Bewilligungsinhaber binnen zwei Wochen anzuzeigen. 

 

 

 

Sektion der Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind zu 

informieren. 

 

(3) Über einen Ansuchen nach Abs. 1 ist mit schriftlichem 

Bescheid zu entscheiden. Das Schischulgebiet, der Sammelplatz, 

das Schischulbüro, und der Name der Schischule sind zu 

bestimmen. 

 

(4) Je eine Ausfertigung des Bewilligungsbescheides ist den 

Gemeinden des Schischulgebietes zu übermitteln. Der NÖ 

Schilehrerverband und die für Tourismus zuständige Sektion der 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft sind von der Erteilung der 

Bewilligung zu informieren. Bewilligungen sind im Amtsblatt der 

Bezirksverwaltungsbehörde zu verlautbaren. 

 
 

§ 18 

Pflichten der Bewilligungsinhaber 
(1) Die Aufnahme, die vorübergehende oder dauernde 

Einstellung sowie die Wiederaufnahme des Betriebes der 

Schischule sind der Bezirksverwaltungsbehörde vom 
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(2) Als Schilehrer dürfen nur Personen beschäftigt werden, die 

 

 1. nach bundesrechtlichen Vorschriften, 

 

 2. nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder 

 

 3. unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit nach 

gesetzlichen Vorschriften eines anderen Bundeslandes 

befähigt sind, Unterricht im Schilauf zu erteilen. 

 

(3) Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, ihre Schischulen 

nach dem Stand der Schilauftechnik zu führen und sich 

fortzubilden. 

 

 

 

(4) Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, der 

Bezirksverwaltungsbehörde die zur Ausübung der Aufsicht 

Bewilligungsinhaber binnen zwei Wochen anzuzeigen. Dies gilt 

gleichfalls für jede Änderung der Person des Geschäftsführers  

sowie betreffend die Angaben gem. § 17 Abs. 1 letzter Satz. Dies 

gilt auch für jede Änderung des Schischulgebietes, des 

Sammelplatzes, des Schischulbüros  und des Schischulnamens.  

 

(2) Als Schilehrer dürfen nur Personen beschäftigt werden, die 

 

 

1. nach bundesrechtlichen Vorschriften, 

 

2. nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder 

 

3. unter der Voraussetzung der Gegenseitigkeit nach 

gesetzlichen Vorschriften eines anderen Bundeslandes 

befähigt sind, Unterricht im Schilauf zu erteilen. 

 

(3) Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, ihre Schischulen 

nach dem Stand der Schilauftechnik persönlich oder durch einen 

Geschäftsführer zu leiten, in dem zur Erfüllung der Aufgaben 

erforderlichem  Ausmaß am Standort anwesend zu sein und sich 
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erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

 

§ 20 

Fortbetriebsrecht 
(1) Wenn der Bewilligungsinhaber stirbt, kann die 

Schischulbewilligung durch die Verlassenschaft, den 

erbberechtigten überlebenden Ehegatten, die überlebenden 

erbberechtigten Kinder oder Wahlkinder ausgeübt werden, 

wenn sie dies innerhalb von zwei Monaten der 

Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. Mehreren 

Fortbetriebsberechtigten steht dieses Recht gemeinschaftlich 

zu, soweit der Bewilligungsinhaber diesbezüglich rechtsgültig 

nicht anderes verfügt hat. 

 

(2) In der Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde ist ein 

Stellvertreter namhaft zu machen, der die persönlichen 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 erbringt, sofern einer der 

Fortbetriebsberechtigten diese nicht selbst erfüllt. 

 

(3) Die Vorschriften über die Fortbetriebsrechte der §§ 41 bis 

fortzubilden. 

 

(4) Die Bewilligungsinhaber sind verpflichtet, der 

Bezirksverwaltungsbehörde die zur Ausübung der Aufsicht 

erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 

§ 20 

Fortbetriebsrecht 
(1) Wenn der Bewilligungsinhaber stirbt, kann die 

Schischulbewilligung durch die Verlassenschaft, den 

erbberechtigten überlebenden Ehegatten, die überlebenden 

erbberechtigten Kinder oder Wahlkinder ausgeübt werden, wenn 

sie dies innerhalb von zwei Monaten der 

Bezirksverwaltungsbehörde anzeigen. Mehreren 

Fortbetriebsberechtigten steht dieses Recht gemeinschaftlich zu, 

soweit der Bewilligungsinhaber diesbezüglich rechtsgültig nicht 

anderes verfügt hat. 

 

(2) In der Anzeige an die Bezirksverwaltungsbehörde ist ein 

Stellvertreter namhaft zu machen, der die persönlichen 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 erbringt, sofern einer der 
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43 GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 

88/2000 sind im übrigen sinngemäß mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß der Fortbetrieb nur bis zum Ablauf der 

fünftfolgenden Wintersaison zulässig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21 

Erlöschen der Schischulbewilligung 

(1) Der Bewilligungsinhaber kann die Schischulbewilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen zurücklegen. Die 

Zurücklegung ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

Fortbetriebsberechtigten diese nicht selbst erfüllt. 

 

 

(3) Die Vorschriften über die Fortbetriebsrechte der §§ 41 bis 43 

GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994 in der Fassung BGBl. I Nr. 

88/2000 sind im übrigen sinngemäß mit der Maßgabe 

anzuwenden, daß der Fortbetrieb nur bis zum Ablauf der 

fünftfolgenden Wintersaison zulässig ist. 

 

(4) Scheidet der Geschäftsführer (§ 15a) aus, so darf die 

Bewilligung bis zur Bestellung eines neuen Geschäftsführers, 

längstens jedoch einen Monat, ausgeübt werden. Scheidet der 

Geschäftsführer jedoch zwischen Mai und Oktober aus, ist der 

Geschäftsführer längstens bis 1. Dezember dieses Jahres zu 

bestellen. Die Bewilligungsbehörde darf die Monatsfrist des 1. 

Satzes in berücksichtigungswürdigen Fällen und wenn dies zur 

Aufrechterhaltung des Schischulbetriebes in einem Schigebiet 

erforderlich ist, bis zum Beginn der folgenden Schisaison (1. 

Dezember) verlängern. 

 

§ 21 
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(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die 

Schischulbewilligung zu entziehen, wenn der 

Bewilligungsinhaber 

 

1. eine der Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 nicht mehr erfüllt 

oder 

2. festgestellte Mängel in der Führung der Schischule trotz 

Mahnung und Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht 

behoben hat. 

 

 

 

(3) Im Entziehungsverfahren ist den nach dem Schischulgebiet 

in Betracht kommenden Gemeinden, der für Tourismus 

zuständigen Sektion der Kammer der gewerblichen Wirtschaft 

für Niederösterreich und dem NÖ Schilehrerverband 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das Erlöschen einer 

Schischulbewilligung unverzüglich dem NÖ Schilehrerverband, 

Erlöschen der Schischulbewilligung 

(1) Der Bewilligungsinhaber kann die Schischulbewilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen zurücklegen. Die 

Zurücklegung ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. 

 

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Schischulbewilligung 

zu entziehen, wenn der Bewilligungsinhaber 

 

 

1. eine der Voraussetzungen nach § 15 Abs. 2 nicht mehr erfüllt,  

 

2. entgegen § 19 keinen Vertreter, entgegen § 20 Abs. 2 keinen 

Stellvertreter, entgegen § 20 Abs. 4 keinen Geschäftsführer 

bestellt oder 

3. festgestellte Mängel im Betrieb der Schischule trotz Mahnung 

und Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht behoben hat.  

 

(3) Im Entziehungsverfahren ist den nach dem Schischulgebiet in 

Betracht kommenden Gemeinden Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Der NÖ Schilehrerverband sowie die 

für Tourismus zuständige Sektion der Kammer der gewerblichen 
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den nach dem Schischulgebiet in Betracht kommenden 

Gemeinden sowie der für Tourismus zuständigen Sektion der 

Kammer der gewerblichen Wirtschaft in Niederösterreich 

mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27 

Bergführer 
(1) Das erwerbsmäßige Führen oder Begleiten von Personen 

bei Berg- und Schitouren sowie das erwerbsmäßige 

Unterweisen von Personen in den für Berg- und Schitouren 

erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnissen unterliegen den 

Vorschriften dieses Gesetzes. Zum Begriff der 

Erwerbsmäßigkeit wird auf § 14 dieses Gesetzes verwiesen. 

 

Wirtschaft für Niederösterreich sind zu informieren. 

 

(4) Die Bewilligung einer eingetragenen Personengesellschaft 

erlischt mit Auflösung der Gesellschaft, ansonsten im Zeitpunkt 

der Beendigung der Liquidation, jene einer juristischen Person 

mit ihrem Untergang. 

 

 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das Erlöschen einer 

Schischulbewilligung unverzüglich den nach dem Schischulgebiet 

in Betracht kommenden Gemeinden, dem NÖ Schilehrerverband, 

sowie der für Tourismus zuständigen Sektion der Kammer der 

gewerblichen Wirtschaft in Niederösterreich mitzuteilen. 

 

 

 

§ 27 

Bergführer 
(1) Das erwerbsmäßige Führen oder Begleiten von Personen bei 

Berg- und Schitouren sowie das erwerbsmäßige Unterweisen von 

Personen in den für Berg- und Schitouren erforderlichen 
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(2) Personen, die nach den Vorschriften eines anderen 

Bundeslandes oder Staates zur Ausübung von Tätigkeiten nach 

Abs. 1 im betreffenden Land oder Staat befugt sind, dürfen 

solche Tätigkeiten in Niederösterreich ausüben, wenn 

Gegenseitigkeit besteht. 

 

 

§ 32 

Strafbestimmungen 

Eine Verwaltungsübertretung begeht, welche mit einer 

Geldstrafe bis zu € 2.200,– zu ahnden ist, wer 

 

1. den Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 erster Satz 

zuwiderhandelt, 

 

2. ohne Bewilligung erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt, 

 

3. den Bestimmungen des § 14 Abs. 2 und Abs. 3 oder § 16 

Abs. 2 zuwiderhandelt, 

 

 

Fertigkeiten und Kenntnissen unterliegen den Vorschriften dieses 

Gesetzes. Zum Begriff der Erwerbsmäßigkeit wird auf § 14 

dieses Gesetzes verwiesen. 

 

(2)  Personen, die nach den Vorschriften eines anderen 

Bundeslandes oder Staates zur Ausübung von Tätigkeiten nach 

Abs. 1 im betreffenden Land oder Staat befugt sind, dürfen 

solche Tätigkeiten in Niederösterreich ausüben, wenn 

Gegenseitigkeit besteht. 

 

 

§ 32 

Strafbestimmungen 

Eine Verwaltungsübertretung begeht, welche mit einer Geldstrafe 

bis zu € 2.200,– zu ahnden ist, wer 

 

1. den Verpflichtungen des § 12 Abs. 3 erster Satz 

zuwiderhandelt, 

 

2. ohne Bewilligung erwerbsmäßig Schiunterricht erteilt, 
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4. Bergführertätigkeiten ohne Befugnis durchführt. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 35 

Umgesetzte EG-Richtlinien 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

 

1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und 

des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung 

von Berufsqualifikationen, ABl.Nr. L 255 vom 30. 

September 2005, S. 22. 

 

2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

3. den Informations-, Auskunfts- bzw. Anzeigepflichten des § 14 

Abs. 3 und 4, § 18 Abs. 1 und 4, § 19, § 20 Abs. 1 oder § 21 Abs. 

1 zuwiderhandelt, 

 

4. entgegen § 20 Abs. 4 einen Geschäftsführer verspätet bestellt,  

 

5. eine Person als Schilehrer beschäftigt, die nicht die 

Voraussetzungen  des § 18 Abs. 2 erfüllt, 

 

6. Bergführertätigkeiten ohne Befugnis durchführt. 

 

 

§ 35 

Umgesetzte EG-Richtlinien 

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft umgesetzt: 

 

1. Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlamentes und des 

Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen, ABl.Nr. L 255 vom 30. September 2005, 

S. 22. 
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aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 

16 vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

 

3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 29. April 2004 über das Recht der 

Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 

aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 

1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 

68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 

75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, 

ABl.Nr. L 158 vom 30. April 2004, S. 77. 

 

 

 

 

2. Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 

betreffend die Rechtsstellung der langfristig 

aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen, ABl.Nr. L 16 

vom 23. Jänner 2004, S. 44. 

 

 3. Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger 

und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur 

Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 

72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 

90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl.Nr. L 158 

vom 30. April 2004, S. 77. 

 

4. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im 

Binnenmarkt, ABl.Nr. L 376 vom 21.12.2006, S. 36. 

 

  

 


